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Gesetz zur AusfÃ¼hrung des Abkommens ... - Gesetze im Internet

11.09.2009 - 3 Zustimmung zur zweckÃ¤ndernden Verwendung und zur Weitergabe von Daten an Dritte. (1) Ãœber die Erteilung der Zustimmung nach Artikel ... 
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Gesetz zur Ausführung des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 1. Oktober 2008 über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerwiegender Kriminalität KrimBekAbkUSAAG Ausfertigungsdatum: 11.09.2009 Vollzitat: "Gesetz zur Ausführung des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 1. Oktober 2008 über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerwiegender Kriminalität vom 11. September 2009 (BGBl. I S. 2998; II 2012, 499), das durch Artikel 8 des Gesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354) geändert worden ist" Stand:



Geändert durch Art. 8 G v. 1.6.2017 I 1354



Fußnote (+++ Textnachweis ab: 19.4.2011 +++)  



Das G wurde als Artikel 1 des G v. 11.9.2009 I 2998 vom Bundestag beschlossen. Es tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 1. Oktober 2008 über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerwiegender Kriminalität (BGBl. 2009 II S. 1010, 1011) nach seinem Artikel 24 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. Vgl. hierzu Bek. v. 4.4.2012 II 499; damit G am 19.4.2011 in Kraft getreten. Inhaltsübersicht 



 



§1 §2 §3 §4 §5



Bestimmung der nationalen Kontaktstelle Datenschutzrechtliche Verantwortung für den automatisierten Datenabruf Zustimmung zur zweckändernden Verwendung und zur Weitergabe von Daten an Dritte Automatisierter Abruf von DNA-Identifizierungsmustern Rechte des Betroffenen auf Geltendmachung von Auskunfts-, Berichtigungs-, Sperrungsund Löschungsansprüchen gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika durch das Bundeskriminalamt



§ 1 Bestimmung der nationalen Kontaktstelle Nationale Kontaktstelle nach Artikel 6 Abs. 1, Artikel 9 Abs. 1 und Artikel 10 Abs. 7 des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 1. Oktober 2008 über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerwiegender Kriminalität (BGBl. 2009 II S. 1010, 1011) ist das Bundeskriminalamt. § 2 Datenschutzrechtliche Verantwortung für den automatisierten Datenabruf Die Verantwortung für die Zulässigkeit eines vom Bundeskriminalamt als nationaler Kontaktstelle durchgeführten automatisierten Abrufs nach Artikel 4 oder Artikel 7 des Abkommens vom 1. Oktober 2008 trägt innerstaatlich die Stelle, die das Bundeskriminalamt um die Durchführung des Abrufs ersucht hat. § 3 Zustimmung zur zweckändernden Verwendung und zur Weitergabe von Daten an Dritte (1) Über die Erteilung der Zustimmung nach Artikel 13 Abs. 1 Buchstabe d und Abs. 2 des Abkommens vom 1. Oktober 2008 entscheidet das Bundeskriminalamt.
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(2) Die Zustimmung nach Artikel 13 Abs. 1 Buchstabe d und Abs. 2 des Abkommens vom 1. Oktober 2008 kann nur unter den Voraussetzungen erteilt werden, die für die Übermittlung von Daten durch das Bundeskriminalamt nach § 14 Abs. 1 des Bundeskriminalamtgesetzes gelten. Handelt es sich um Daten, die dem Bundeskriminalamt von einer anderen innerstaatlichen Stelle übermittelt worden sind, entscheidet das Bundeskriminalamt über die Erteilung der Zustimmung im Benehmen mit dieser Stelle. § 4 Automatisierter Abruf von DNA-Identifizierungsmustern DNA-Identifizierungsmuster dürfen über die Vorschriften des Bundeskriminalamtgesetzes hinaus auch für einen automatisierten Abruf nach Artikel 7 des Abkommens vom 1. Oktober 2008 verwendet werden. § 5 Rechte des Betroffenen auf Geltendmachung von Auskunfts-, Berichtigungs-, Sperrungsund Löschungsansprüchen gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika durch das Bundeskriminalamt (1) Auf Antrag des Betroffenen und bei Nachweis seiner Identität macht die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundeskriminalamt, bei der zuständigen nationalen Kontaktstelle der Vereinigten Staaten von Amerika ihre Rechte auf Auskunftserteilung nach Artikel 18 des Abkommens vom 1. Oktober 2008 in Bezug auf die zur Person des Betroffenen übermittelten Daten geltend. (2) Das Bundeskriminalamt unterrichtet den Betroffenen unverzüglich über die von den Vereinigten Staaten von Amerika nach Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 18 des Abkommens vom 1. Oktober 2008 erteilte Auskunft über 1.   die zu der Person des Betroffenen gespeicherten Daten, 2.   die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben worden sind, und  



3.   über den Zweck der Speicherung.  



Die Unterrichtung über den Inhalt der Auskunft unterbleibt, soweit  



1.   die Unterrichtung die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Bundeskriminalamtes liegenden Aufgaben gefährden würde, 2.   die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder  



3.   die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen  



und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.  



(3) Die Ablehnung der Unterrichtung nach Absatz 2 Satz 2 bedarf einer Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Verweigerung der Unterrichtung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden kann. (4) Unterbleibt die Unterrichtung des Betroffenen nach Absatz 2, so ist auf Verlangen des Betroffenen der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu unterrichten, soweit nicht die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung des Bundesbeauftragten an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. (5) Auf Antrag des Betroffenen hat die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundeskriminalamt, bei der zuständigen nationalen Kontaktstelle der Vereinigten Staaten von Amerika nach Artikel 14 Abs. 1 des Abkommens vom 1. Oktober 2008 die Berichtigung, Sperrung oder Löschung der zu der Person des Betroffenen übermittelten Daten zu verlangen, wenn diese Daten unrichtig oder unvollständig sind oder ihre Erhebung oder Weiterverarbeitung in Widerspruch zu dem Abkommen oder zu anderen gesetzlichen Vorschriften steht.
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Gesetz zur Kennzeichnung von ... - Gesetze im Internet 

10.05.2012 - ... der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 28. Mai 2004 ..... HeizgerÃ¤tes keine GesprÃ¤che Ã¼ber den Verkauf eines neuen ...










 








Pkw-EnVKV - Gesetze im Internet 

Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes vom 30. Januar 2002 (BGBl. I S. 570), von denen Â§ 1 Abs. 1 und 2 durch Artikel 135 der Verordnung vom 25.










 








Arbeitszeitgesetz (ArbZG) - Gesetze im Internet 

06.06.1994 - Die Kosten der. Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er die Untersuchungen den Nachtarbeitnehmern nicht kostenlos durch ...










 








MobHV - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis - Gesetze im Internet 

Logo juris Logo Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Startseite · Gesetze / Verordnungen · Aktualitätendienst · Titelsuche · Volltextsuche ...










 








MighEV - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis - Gesetze im Internet 

Eingangsformel · Â§ 1 Zweck und Anwendungsbereich · Â§ 2 Erhebungspersonen · Â§ 3 Erhebende Stellen · Â§ 4 Daten zu Merkmalen des Migrationshintergrundes.










 








UmwRG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis - Gesetze im Internet 

Tastenkombinationen · Landesrecht · Rechtsprechung im Internet · Verwaltungsvorschriften im Internet · Kurz-Umfrage zur VerstÃ¤ndlichkeit von ... Datenschutz.










 








EnLAG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis - Gesetze im Internet 

Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen. zur Gesamtausgabe der Norm im Format: HTML PDF XML EPUB · Â§ 1 · Â§ 2 · Â§ 3 · Anlage. zum Seitenanfang.










 








VVG-InfoV - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis - Gesetze im Internet 

Eingangsformel · Â§ 1 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen · Â§ 2 Informationspflichten bei der Lebensversicherung, der ...










 








WiSiV - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis - Gesetze im Internet 

Verordnung Ã¼ber die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der gewerblichen Wirtschaft. zur Gesamtausgabe der Norm im Format: HTML PDF XML ...










 








Verordnung Ã¼ber die Zulassung von ... - Gesetze im Internet 

21.07.2009 - Verordnung Ã¼ber die Zulassung von Erhaltungssorten und das ... bb) Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. .... deren Standort der zustÃ¤ndigen Pflanzenschutzdienststelle mindestens drei Monate.










 








Gesetz zur Novellierung von ... - Bundesgerichtshof 

Weitere Kosten, insbesondere mit Blick auf das Preisniveau, sind nicht zu erkennen. ..... teile und Aktien an offenen InvestmentvermÃ¶gen im Sinne des Â§ 1 Absatz 4 ...... verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig viele Auftragseingaben, -Ã¤nderungen und -lÃ¶schungen, ...










 








personalmarketing im internet analyse und bewertung des 

der PDF file for free from our online library ... Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps ... It is much cheaper toread books that you download than to buy them.










 








customer care im internet eine analyse des 

And You can Read Online customer care im internet eine analyse des zusammenhangs von kundenorientierung kundenbetreuung PDF ... If you are areader who likes to download customer care ... Let uslook at a few of these benefits. For one ...










 








internet im kalten krieg eine vorgeschichte des 

PDF Ebook internet im kalten krieg eine vorgeschichte des globalen kommunikationsnetzes Free Download, Save or Read Online internet im kalten krieg eine ...










 








gesetz zur sicherung der energieversorgung 

Are you looking for gesetz zur sicherung der energieversorgung energiesicherungsgesetz 1975 ensig und ensigentschv PDF?. If you are areader who likes to ...










 








Zur Zukunft des Internet-Fernsehens. IPTV als Chance zur ... 

Die Fernsehlandschaft befindet sich im Wandel vom. Vollprogramm zum Spartenfernsehen. Ein Fernsehen, das in Interes- sengebiete gegliedert ist und gezielt ...










 








Gesetz zur Ã„nderung des LandeshochschulgebÃ¼hrengesetzes und 

01.07.2007 - Staaten aus dem afrikanischen, karibischen und pazifischen Raum oder eines Staa- tes, der nach der ...... Vertragsstaates oder eines Least Developed Countries nach der Liste des Commit- tee for Development Policy ..... Die Gewerkschaft E










 








Gesetz zur Sozialen Teilhabe - Teilhabegesetz 

10.05.2013 - Leistungen werden ohne Anrechnung von Einkommen und Vermögen zum ...... keit eröffnen, die bisher nur für die Inanspruchnahme von ...










 








Gesetz zur Sozialen Teilhabe - Teilhabegesetz 

10.05.2013 - erbringer unabhÃ¤ngige Beratung der Selbsthilfe.â€œ ... lungen sowie der Auskunft und Beratung nach diesem Gesetz, Mittel und Formate.










 








Gesetz zur Novellierung von ... - Bundesgerichtshof 

ein laufendes Konto, ohne eingerÃ¤umte ÃœberziehungsmÃ¶glichkeit, gegen ein ...... 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nummer 596/2014 erstellen oder wei-.










 








Gesetz zur Ã„nderung des LandeshochschulgebÃ¼hrengesetzes und 

gÃ¤nge des Designs an der Staatlichen Akademie der Bildenden KÃ¼nste Stuttgart so- wie die StudiengÃ¤nge an der ...... Akademie fÃ¼r Darstellende Kunst Baden-WÃ¼rttemberg wird die Rechtsgrundlage fÃ¼r die Erhebung von ... tenburg-Stuttgart, dem Katho










 








27Das Internetkapitel des ACTA-Abkommens - Digitale Gesellschaft 

Vereinigten Staaten zurzeit unter dem Begriff. â€žKooperationsbemÃ¼hungenâ€� ... Website â€“ aus reinem Verdacht, dass sie ... sie unter â€žfreiwilligen MaÃŸnahmen zur.










 








die gesetze des chemischen gleichgewichts fur den 

Are you looking for die gesetze des chemischen gleichgewichts fur den verd nnten gasfurmigen oder gel sten PDF?. If you are areader who likes to download ...










 








Ermittlungen im Internet 

18.04.2012 - EinzelfÃ¤lle: â–» verdeckte Ermittlungen. â–» HÃ¶rfalle. â–» Tatprovokation rechtliche Regeln: â–» verdeckter Ermittler (StPO). â–» geheime Ermittlungen.
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